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MFA 2021 – Informationsveranstaltung

Ackerstatuserhalt und Dauergrünlandwerdung

Referat 6 – Agrar- und Marktwirtschaft/Invekos

März 2021

ACKERSTATUSERHALT - DAUERGRÜNLANDWERDUNG

 Acker welcher:

 5 Jahre durchgehend mit Gras oder Grünfutterpflanzen  besteht

 nicht Teil der Fruchtfolge ist

 als Ackerfutter beantragt ist

wird automatisch zu Dauergrünland im 6. Jahr der Antragstellung.

 Als Ackerfutter definiert sind folgende Schlagnutzungsarten:

 Futtergräser, Kleegras, Wechselwiese, Energiegras, Sonstiges 
Feldfutter, Grünbrache, Bienentrachtbrache

Eine aktive Änderung der Schlagnutzungsart im MFA ist erforderlich

Ausgenommen sind Flächen die mit Codes aus Säule 1 und 2 versehen 
sind und somit gehemmt sind.
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AKTIVE BESTANDESÄNDERUNG

 Als aktive Bestandesänderung gilt:

 Anbau und Beantragung einer Ackerkultur (z.B. Getreide, Mais, Soja)

 Einsaat von Klee oder Luzerne in Reinsaat (mind. 20kg/ha) 

 Beantragung mit Code LRS

 Ackerkultur muss zwischen 15.05. und 15.06. bestandesbildend am 

Acker vorherrschen und ortsüblich bewirtschaftet werden

 Getreide muss nicht gedroschen werden

KLEE UND LUZERNE IN REINSAAT

 Klee oder Luzerne muss mit einer Reinsaatstärke von mindestens 20 kg/ha 
angebaut werden.

 Eine Mischung mit Grassamen ist nicht zulässig

 Unterbricht die Dauergrünlandwerdung nicht

 Einsaattechnik ist nicht entscheidend

 Klee/Luzerne kann auch eingeschlitzt werden

 Bestand weist trotzdem bis zu 40% Grasanteil auf

 Kleegras mit Code LRS ist zu beantragen

 Gilt ebenso als Ackerkultur

 Bestand weist über 40% Grasanteil auf

 Maßnahme ist zu wiederholen

 Beantragung als Kleegras LRS möglich

 Aufzeichnungen!


